
Hüftoperation führt zur Knieverletzung 
 
 
Herr L. erleidet bei einer Hüftoperation im Spital eine Knieverletzung. Er kann keinen 
erklärenden Zusammenhang zwischen der Hüft-operation und der Knieverletzung herstellen, 
weshalb er von einer Sorgfaltspflichtverletzung ausgeht. Er beauftragt uns mit den 
entsprechenden Abklärungen.  
 
Von der Hüftoperation zur Knieverletzung 
Herr L. muss sich aufgrund eines Unfalls die Hüfte operieren lassen. Bereits am ersten Tag 
nach der Operation leidet er an einer Schwellung des Knies und an starken Schmerzen. Er 
ist deswegen nicht nur in der Bewegung und Mobilisation stark eingeschränkt, sondern er 
leidet seit der Operation auch an starken Schmerzen. Er muss wegen den 
Bewegungseinschränkungen und den Schmerzen intensiv Physiotherapie machen. Weil sich 
sein Gesundheitszustand nicht bessert, wird eine MRI-Untersuchung durchgeführt. Diese 
zeigt eine Meniskusverletzung. So muss er sich Wochen nach der Hüft-operation einer 
Arthroskopie und einer Teilentfernung des Meniskus unterziehen. Die Schmerzen und 
Beschwerden bessern sich trotz-dem nicht, so dass  eine weitere MRI-Untersuchung des 
Knies ange-ordnet wird. Dabei zeigen sich eine komplexe Verletzung des Meniskus sowie 
eine beginnende Gonarthrose und ein Gelenkserguss.  
 
Noch nicht geheilt 
Monate nach der Hüftoperation leidet Herr L.  immer noch an starken Schmerzen im Knie, 
und er  kann es nicht voll belasten. Somit muss er sich Monate nach der Hüftoperation 
weiteren medizinischen Behandlungen unterziehen, und er ist auch immer noch in physio-
therapeutischer Behandlung.  
 
Angenommener Lagerungsfehler bei der Operation 
Der bewiesene zeitliche Zusammenhang zwischen der Knieverletzung und der Hüftoperation 
lässt uns mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einen Behandlungsfehler 
annehmen. Wir gehen davon aus, dass es bei der Lagerung während der Operation zur 
Verletzung gekommen ist. Die Abklärungen mit der Haftpflichtversicherung sind zwar zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, jedoch setzen wir alles daran, dass Herr L. 
Schadenersatz und Genugtuung erhält.  
 

 

 


